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U n t e r r i c h t u n g

durch die Präsidentin des Landtags

zu der Unterrichtung durch die Präsidentin des Landtags 
- Drucksache 7/4713 -

Unterrichtung nach Artikel 67 Abs. 4 der Verfassung 
des Freistaats Thüringen in Verbindung mit § 54 der Ge-
schäftsordnung des Thüringer Landtags und dem Be-
schluss des Landtags vom 18. Dezember 2020 in der 
Drucksache 7/2459
hier: Beschluss der Videoschaltkonferenz des Bundes-

kanzlers mit den Regierungschefinnen und Regie-
rungschefs der Länder am 7. Januar 2022 und des-
sen Umsetzung im Freistaat Thüringen

Die Landesregierung hat mit Schreiben der Ministerin für Arbeit, Sozia-
les, Gesundheit, Frauen und Familie vom 21. Januar 2022 zur Nichtbe-
rücksichtigung der Stellungnahmen der Fraktionen und der Parlamenta-
rischen Gruppe der FDP aus der Unterrichtung des Landtags (vergleiche 
Drucksache 7/4713) wie folgt Stellung genommen:

"Mit der oben genannten Unterrichtung wurden die Stellungnahmen al-
ler Fraktionen und der Parlamentarischen Gruppe der FDP zum Ent-
wurf einer Verordnung zur Änderung der Thüringer SARS-CoV-2-In-
fektionsschutz-Maßnahmenverordnung, Stand: 13. Januar 2022, zur 
Verfügung gestellt.

Die Thüringer Landesregierung hat in ihrer Kabinettssitzung am 18. Ja-
nuar 2022 beschlossen, dass die bestehende Verordnung mit wenigen 
notwendigen Anpassungen um zwei Wochen verlängert wird. Die ver-
änderte Fassung wird nach jetzigem Stand bis Dienstag, den 8. Febru-
ar 2022, gelten.

Angepasst werden ausschließlich die Quarantäneregelungen entspre-
chend des MPK-Beschlusses vom 7. Januar 2022 und die Regelungen 
in § 19 der Verordnung für Versammlungen, religiöse, weltanschauliche 
oder parteipolitische Veranstaltungen. Hier entfällt die Teilnehmerzahl-
beschränkung von 35 Personen. Änderungen bei öffentlichen Veranstal-
tungen in geschlossenen Räumen sind nicht vorgesehen.

Da mit dem Kabinettbeschluss die Inhalte der für den 23. Januar 2022 
vorgesehenen Verordnung zu der bisher gültigen Verordnung im We-
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sentlichen fortgelten, wird von der Landesregierung keine differenzierte 
Stellungnahme zu den Stellungnahmen der Fraktionen und der Parla-
mentarischen Gruppe der FDP in Drucksache 7/4713 im Zusammen-
hang mit dem Beteiligungsverfahren zur Änderungsverordnung, Stand 
13. Januar 2022, abgegeben."

Birgit Keller 
Präsidentin des Landtags
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